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Betrifft: Stellungnahme des Instituts -für Psychö ogle 
Entwurf eines Psychotherapiegesetzes 

Wien zum 

Grundsätzlich begrüßen wir einen Gesetzesentwurf zur Regelung der 
Psychotherapie unter Berücksichtigung der immer wieder zum Ausdruck 
gebrachten Intention, den vorliegenden Entwurf "zusammen mit einem 
überarbeiteten Psychologengesetzentwurf" (siehe Allgemeiner Tefl der 
Erläuterungen Seite 6) zu verabschieden, um damit eine integrierte Gesamtlösung 
für den Bereich der psychosozialen Gesundheitsvorsorge zu etablieren. 

;, 

Der speziellen Position der Psychologie in Hinblick auf den Therapieb�;uf wird 
unseres Erachtens insofern Rechnung getragen, als die Ausübung der Psycho­
therapie laut § 1 (2) des Entwurfes keine nach den Bestimmungen des 
Ärztegesetzes ausschließlich Ärzten vorbehaltene Tätigkeit ist. Genauso gilt die 
wechselseitige Verpflichtung zur Konsultationszuweisung (§17) als unverzichtbar 
für den verantwortungsbewußten Umgang mit Klienten und Patienten und wird 
von uns in der vorliegenden Form nachdrücklich befürwortet. 

Allerdings ist vom Standpunkt der akademische�. Psychologie festzuhalten, daß 
aufgrund der hohen fachlichen und persönl'khen Anforderungen, die die 
verantwortliche Ausübung von Psychotherapie erfordert und aufgrund der 
berechtigten Forderung, Psychotherapie vermehrt auf eine wissenschaftliche Basis 
zu stellen, eine abgeschlossene akademische Laufbahn als unbedingte 
Voraussetzung für die Ausübung von Psychotherapie zu fordern ist. Voraussetzung 
ist allerdings, daß das im Rahmen des Gesetzes geforderte Propädeutikum 
ergänzt werden muß, da nach unserem Dafürhalten wichtige Bereiche der 
Allgemeinen Psychologie, wie Lerntheorien und Sozialpsychologie, zu wenig 
berücksichtigt werden. 

Darüberhinaus sollte die im Gesetzesentwurf konzipierte Form des 
Psychotherapiebeirates noch einmal überdacht werden, um zu verhindern, daß 
bereits etablierte Therapieausbildungsvereine sich selbst ohne öffentliche 
Kontrolle Ausbildungsbefugnis zugestehen. Es bleibt zu befürchten, daß damit der 
stetigen Entwicklung und der möglichen Etablierung neuerer Therapietendenzen 
oder, -richtungen wenig Chancen eingeräumt werden. 

Im weiteren wird zu einzelnen Punkten des Gesetzes detailliert Stellung 
genommen: 

1. § 1 (1): Soll wie folgt ergänzt werden: 

... ,bewußte oder geplante Behandlung von psychosozial oder auch psychosomatisch 
bedingten Störungen des Verhaltens und Erlebens und Leidenszuständen .... zu 
beseitigen, gestörte Verhaltens,-und Erlebensweisen und Einstellungen .... 
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2. § 1 (2): Aus Sicht der Psychologen ist dieser Absatz besonders positiv hervor­
zuheben. 

3. § 3 {l}: Ein abgeschlossenes Studium der Psychologie mit klinisch­
diagnostischer Schwerpunktbildung im 2. Studienabschnitt deckt die im 
theoretischen Teil des psychotherapeutischen Propädeutikum angeführten Inhalte 
zur Gänze ab, daher ist ein dementsprechend abgeschlossenes Psychologiestudium 
als theoretischer Teil des Propädeutikums anzuerkennen. 

4. § 3 {l} Z3: Das Gebiet der Forschungs-, und Wissenschaftsmethodik ist 
äußerst komplex. Die Vermittlung der für die Psychotherapie relevanten 
Grundlagen läßt sich nur mit einern erweiterten Umfang von zumindest 120 
Stunden sinnvoll verwirklichen. 

5. § 3 {l} Z4: Eine Auseinandersetzung mit Fragen der Ethik erscheint erst im 
Zusammenhang mit einer praxisorientierten Tätigkeit oder Ausbildung effizient zu 
sein, daher sollte dieser theoretische Inhalt vom Propädeutikum ins Fachspezifi-
kum ver legt werden. '" . 

6. § 3 {l}: Bei der Aufzählung der theoretischen Inhalte des Propädeutikums 
wurden wesentliche Bereiche der wissenschaftlichen Psychologie nicht 
berücksichtigt: Lerntheorie, Sozialpsychologie. 

7. § 3 (2) : Der praktische Teil des Propädeutikums ist in der vorliegenden Form 
zu befürworten. 

8. § 4 (l): Die Vermittlung des psychotherapeutischen Propädeutikums (ausgenom­
men des Praktischen Teils) sollte ausschließlich öffentlich-rechtlichen Stellen 
vorbehalten sein. 

9. § 6 {l-2}: Das Psychotherapeutische Fachspezifikum ist in vorliegender Form 
zu befürworten, Absatz 1 soll durch eine weitere Ziffer ergänzt werden, 
nämlich. "5. Fragen der Ethik (in der Dauer von zumindest 60 Stunden)" 

10. § 9 ist zu ergänzen: ... daß die einzelnen Ausbildungsziele in der vorge­
sehenen Art und Dauer mit Erfolg erreicht worden sind und durch Leistungs­
nachweise (5stufige Notenskala) über entsprechende. Prüfungen nachzuweisen sind. 

11. § 10 (2): Wie bereits ausgeführt erscheint eine abgeschlossene akademische 
Ausbildung neben dem Propädeutikum als eine unabdingbare Voraussetzung für die 
Absolvierung des psychotherapeutischen Fachspezifikums. 
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12. § 15 (2): Aufgrund des besonderen Vertrauensverhältnisses, das für die 
Therapeut-Klient-Beziehung zu gelten hat, ist dieser Absatz wie folgt zu kürzen: 
"Diese Verpflichtung besteht nicht, wenn die durch die Offenbarung des Geheim­
nisses betroffene Person den Psychotherapeuten von der Geheimhaltung entbunden 
hat." (Rest streichen). 

13. § 17: Die wechselseitige Verpflichtung zur Konsultationszuweisung gilt als 
unverzichtbar für den verantwortungsvollen Umgang mit Klienten und Patienten 
und wird nachdrücklich befürwortet. 

14. § 20 (1): Es fehlt eine Regelung für die Wiederaufnahme in die Psychothera­
peutenliste. 

15. § 21 (2): Bei der Zusammensetzung des Psychotherapiebeirates werden die 
Universitäten, insbesondere die Institute für Psychologie, sowie Vertreter des 
Konsumentenschutzes (zB. Konsumentenschutzabteilung des BundesmiÖisteriums 
für Umwelt, Jugend und Familie) zu wenig berücksichtigt. Dadurch besteht die 
Gefahr, daß den ausbildenden Psychotherapievereinen zu große 
Entscheidungsbefugnis zufällt. Daher ist die Zusammensetzung des 
Psychotherapiebeirates noch einmal zu überdenken und die Möglichkeit eines 
wählbaren Gremiums in Betracht zu ziehen. In Anbetracht der stetigen 
Entwicklung der Psychotherapie sollte die Etablierung neuerer Therapietendenzen 
oder ,-richtungen offen gehalten werden. 

., .. � 

16. § 22 (3): Über die Vollsitzungen des Psychotherapiebeirates sollen Protokolle 
öffentlich zugängig gemacht werden. Persönlichkeitsschutz für Klienten und 
Therapeuten muß dabei jedoch weiterhin durch Verschwiegenheitspflicht 
gewährleistet bleiben. 

17. § 23 (2): Hier gilt sinngemäß das gleiche wie für § 22 (3) 

In diesem Sinne stimmen wir einer gesetzlichen Regelung der Ausübung der 
Psychotherapie zu, wenn den angeführten Bedenken Rechnung getragen wird. 

Wien, am 2.Februar 1 990 

1iJftd-
Univ .p/6�.Dr .Brigitte �ollett 
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